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1. Einleitung

 
In Deutschland steigt die Bedeutung von Tier-
börsen für den Handel mit Tieren massiv1. Dabei 
werden in stark zunehmender Anzahl und Grö-
ßenordnung auch Börsen für exotische Wildtiere 
veranstaltet. Hierzu gehört u.a. die Reptilienbör-
se TERRARISTIKA in Hamm (Westfalen), die 
innerhalb der letzten Jahre von einer kleinen 
Börse mit vornehmlich regionalem Einzugsge-
biet zur nun "größten Reptilienbörse Europas" 
anwuchs. Auf der TERRARISTIKA werden in-
zwischen jeweils zehntausende Wildtiere ange-
boten. Zahlreiche weitere Börsen werden derzeit 
in verschiedenen deutschen Städten etabliert, 
darunter neuerdings auch eine internationale 
Börse für exotische Säugetiere (EXOTIC ANI-
MAL). Bei einem Großteil der auf solchen Tier-
börsen angebotenen Exemplare handelt es sich 
um Wildfänge. Viele Arten sind aufgrund ihrer 
spezifischen biologischen Bedürfnisse für eine 
Haltung in Privathand gänzlich ungeeignet, 
z.B. Kleinbären, Flughunde, Affen, Raubtiere, 
Chamäleons, Krokodile oder Giftschlangen. Das 
Spektrum einzelner Börsen wie der �ersten Exo-
tenbörse in den neuen Bundesländern� (Mar-
zahne) reicht gar von Affen über Wildvögel bis 

zu Vogelspinnen und Skorpionen. 
Der Vollzug des Tierschutzgesetzes auf Börsen 
ist durch die besondere Börsensituation (kurze 
Veranstaltungsdauer, schnelles Kaufgeschehen, 
Vielzahl der Anbieter, Vielzahl angebotener exo-
tischer Arten, Länge der An- und Abreise, breit-
gefächertes Artenspektrum) nach Erfahrungen 
von Amtstierärzten generell schwierig, und die 
Personalsituation in den zuständigen Behörden 
insbesondere am Wochenende macht eine an-
gemessene Überwachung nahezu unmöglich2. 

                                                      
1 Zellner, G. & Körner, A. (1999): �Gibt es rechtliche Mög-
lichkeiten, Tierschutz auf Tierbörsen zu gewährleisten?�, 
Amtstierärztlicher Dienst und Lebensmittelkontrolle 6 (IV) 
2 Moritz, J. (2000): �Tierbörsen: Erlaubniserteilung und Ü-
berwachung�, Deutsche Tierärztliche Wochenschrift 107, 81-
132 (3): 109-112. 

Wildtierbörsen verursachen erhebliche Tier-
schutzprobleme und sind damit in Bezug auf 
§1 und 2 des Tierschutzgesetzes3 (TSchG, s. 
Kapitel 2) besonders relevant. Auch die Tier-
schutzberichte der Bundesregierung aus den 
Jahren 19994 und 20015 bestätigen das Vor-
kommen �massiver Verstöße gegen das Tier-
schutzgesetz auf Tierbörsen�. 
 
Problematisch auf Tierbörsen sind v.a.:  

�� kleine, ungeeignete Verkaufsbehältnisse 
(unzureichende Größe, fehlende Strukturie-
rung, teils ohne Frischluft-, Wärme- oder 
Lichtzufuhr, keine Bewegungs- und Rück-
zugsmöglichkeit) 

�� Anbieten verletzter oder eindeutig lei-
dender Tiere (z.B. Verhaltensanomalien) 

�� lange An- und Abtransporte in oft unzurei-
chenden Behältnissen (Anbieter und Käufer 
aus dem gesamten europäischen Raum) 

�� mangelhafte bis gänzlich fehlende Ver-
kaufsberatung durch die Anbieter (einer-
seits aus Zeitmangel bei dem großen An-
drang, andererseits als Folge fehlender 
Sachkunde zu den angebotenen Arten) 

�� hoher Anteil von Wildfängen (bereits ge-
schädigt durch Fang und Transport, hohe 
Verlustraten während Handel und Haltung, 
erhöhte Parasitenbelastung, nicht an Men-
schen gewöhnt, geringe Anpassungsfähig-
keit), ggf. breites Artenspektrum 

                                                      
3 Tierschutzgesetz in der Fassung vom 25. Mai 1998, Bun-
desministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn. 
4 Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (1999): �Tierschutzbericht der Bundesregierung � 
Abschnitt IV: Zucht von Tieren, Handel mit Tieren�, Bonn. 
5 Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und 
Landwirtschaft (2001): �Tierschutzbericht der Bundesregie-
rung � Abschnitt IV: Zucht von Tieren, Handel mit Tieren�, 
Bonn. 

Foto 1: Junge Nasenbären,
EXOTIC ANIMAL

Foto 2: Flohmarkt-Atmosphäre beim  
Schlangenkauf, TERRARISTIKA 
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�� Spontankäufe durch Personen, die über 
keine ausreichende Sachkenntnisse verfü-
gen ("Schnäppchenjagd")  

�� einen hohen Anteil kommerzieller Händ-
ler. Da die Grenze zwischen kommerziellen 
Händlern und Hobbyhaltern auf solchen 
Börsen verschwimmt, sind nicht alle Anbie-
ter, die auf Börsen gewerbsmäßig handeln, 
an die strengeren Auflagen für Zoofachge-
schäfte gebunden. 

 
Der bisherige Ablauf solcher Börsen für Wildtie-
re und ihre rasante Ausdehnung machen deut-
lich, dass der Handel mit exotischen Heimtieren 
in Deutschland eine neue Dimension erreicht 
(Beispiele für solche Börsen sind im Abschnitt 5 
zusammengestellt). So werden z.B. zunehmend 
Arten angeboten, die bislang auf dem hiesigen 
Heimtiermarkt nicht erhältlich waren und für die 
entsprechend keine Haltungserfahrungen vorlie-
gen (s.a. Abschnitte 3.2 und 3.4.). Entsprechend 
den Erfahrungen bei der TERRARISTIKA, deren 
längst unkontrollierbar gewordene Größenord-
nung zu einem erheblichen Tierschutzproblem 
angewachsen ist, ist zu befürchten, dass auch 
andere Börsen für exotische Tiere innerhalb der 
nächsten Jahre zu einem Zentrum des unkon-
trollierten Wildtierhandels anwachsen werden.  

 
Der Ablauf von derTierbörsen ist in Deutsch-
land bislang völlig unzureichend geregelt. 
Hieraus ergeben sich erhebliche tierschutz-
rechtliche Missstände auf solchen Veranstal-
tungen und außerordentliche Probleme für 
die vor Ort zuständigen Veterinärbehörden.  
 
Deshalb hat Pro Wildlife entsprechende 
Empfehlungen an die Bundesregierung und 
die zuständigen Ministerien der Länder aus-
gearbeitet. Insbesondere ist die Verabschie-
dung einer Verordnung für die Haltung von 
Tieren auf Börsen erforderlich. 

 

Foto 4: Fuchskusus unter Verkaufstisch,
EXOTIC ANIMAL

Foto 3: Chamäleons in �Frischkäseschachteln�,
Reptilienbörse Augsburg
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2. Gesetzliche Grundlagen 
 
2.1. Allgemeiner Umgang mit Tieren 
 
Generell gilt für den Umgang und Handel mit Tie-
ren das Tierschutzgesetz, TSchG (Fassung vom 
25. Mai 1998), insbesondere §1 und 2.  
 

 

 

2.2. Tierbörsen  
 
Im europäischen Gemeinschaftsrecht gibt es 
keine tierschutzrechtlichen Regelungen zu Tier-
börsen bzw. Märkten. Es sind nur Viehmärkte 
über das Tierseuchenrecht geregelt. 
 
Das Deutsche Tierschutzgesetz greift hingegen 
seit 1998 auch Märkte mit Heimtieren auf, durch 
den Begriff der "Tierbörsen zum Zwecke des 
Tausches oder Verkaufs von Tieren durch Dritte" 
in §11 Abs. 1 Nr. 2c (s. Kasten rechts). Im Wort-
laut gibt es keine Beschränkung auf das Wirbel-
tier, weshalb unter Tierbörsen auch das Anbieten 
von Wirbellosen wie Krebs- oder Spinnentieren 
sowie Insekten fällt. Allerdings ist die Abgabe 
bzw. der Verkauf an Dritte Vorraussetzung. Nicht 
geregelt sind z.B. vereinsinterne Verkaufs- oder 
Tauschveranstaltungen. 
 
Im Gegensatz zu einigen Tiergruppen, für deren 
Verkauf auf Börsen zumindest grobe Empfehlun-
gen durch entsprechende Haltungsgutachten 
des Bundeslandwirtschaftsministeriums exis-
tieren (z.B. Reptilien6, Kleinvögel7), fehlen für an-

                                                      
6 �Mindestanforderungen an die Haltung von Reptilien�, Bun-
desministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn, 10. Januar 1997. 
7
�Mindestanforderungen an die Haltung von Kleinvögeln, Teil 

1 Körnerfresser�, Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten, Bonn, 10. Juli 1996.  

dere Tiergruppen wie z.B. Säugetiere8 entspre-
chende Auflagen. Das Säugetiergutachten regelt 
lediglich die Haltung in Zoos, Wildgehegen, Safa-
riparks und Zirkussen. Die besonderen Bedingun-
gen einer Börsenveranstaltung (teils weite An- 
und Abtransporte, kleine und provisorische Ver-
kaufsbehältnisse, Lärm, Erschütterungen, unzu-
reichende Beratungsgespräche, besondere Häu-
figkeit von Spontankäufen trotz mangelhafter 
Fachkenntnisse etc.) werden nicht berücksichtigt 
� offensichtlich, da der Gesetzgeber Börsen für 
exotische Säugetiere bislang nicht in Betracht 
gezogen hat. Die bereits existierenden Empfeh-
lungen für Reptilien- und Kleinvogel-Börsen, aber 
auch eine Musterbörsenordnung der TVT9 sind 
unverbindlich und unzureichend. 
 
2.2.1. Erlaubnispflicht von Tierbörsen 
 
Tierbörsen unterliegen der behördlichen Erlaub-
nispflicht gemäß §11 TSchG Abs.1 Nr.2c (s. 
Kasten). Zuständig sind die lokalen Behörden, 
Veterinärämter bzw. die Landratsämter. Voraus-
setzungen sind gemäß Abs.2 Nr.2 und 3 geeigne-
te Räumlichkeiten und die Zuverlässigkeit des 
Veranstalters (s. umseitigen Kasten). 
 
Explizit nimmt §11 Abs.2 in Nr.1 den für die Börse 
Verantwortlichen vom Nachweis der erforderli-
chen fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten aus. 
Zwar scheint dies zunächst naheliegend, da der 
Börsenverantwortliche nicht selbst mit den ange-
botenen Tieren umgeht. Allerdings ist er für die 
Einhaltung aller tierschutzrechtlichen Anforderun-
gen auf der Börse verantwortlich, so auch dafür, 
dass alle Tiere gemäß §2 TSchG untergebracht 
und versorgt sind. Das Erfüllen der Aufsichts-
pflicht ist kaum möglich, wenn der Veranstalter 
keine fachlichen Kenntnisse über die Bedürfnisse 
der angebotenen Tierarten hat. Diese Problematik 
gilt auch für ggf. eingesetztes Ordnerpersonal. 
 
Die Behörde kann die Erlaubnis in begründeten 
Fällen untersagen, wenn z.B. die geforderten Be-
dingungen an die Räumlichkeiten nicht erfüllt 
werden. Nähere Hinweise zum Verfahren sind in 
Nr.12.2. der "Allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift zur Durchführung des Tierschutzgeset-
zes" (AVV) vom 9.11.2000 festgelegt.  
 
Tierbörsen sind in Nr. 12.2.1.4 der AVV definiert: 
Sie sind �dadurch gekennzeichnet, dass Tiere 
durch Privatpersonen feilgeboten oder unterein-
ander getauscht werden�. Hier äußert sich der 
Wille des Gesetzgebers, dass Tierbörsen ein Fo-
rum für private Züchter zur Weitergabe der 
                                                      
8 �Mindestanforderungen an die Haltung von Säugetieren, 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn, 10. Juni 1996. 
9 TVT (1999): �Richtlinien für Reptilienbörsen�, März 1999 

§1 TSchG: Grundsatz 

�... Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund 
Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.� 

§2 TSchG: Tierhaltung 

�Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, 

1. muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen 
entsprechend angemessen ernähren, pflegen und 
verhaltensgerecht unterbringen, 

2. darf die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Be-
wegung nicht so einschränken, dass ihm Schmerzen 
oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt 
werden, 

3. muss über die für eine angemessene Ernährung, 
Pflege und verhaltensgerechte Unerbringung des Tie-
res erforderliche Kenntnisse und Fähigkeiten verfü-
gen.� 
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Nachzuchten bieten sollen, und nicht den Cha-
rakter einer Tierverkaufsmesse von gewerblichen 
Anbietern haben sollen. Diese Interpretation wird 
auch im Gutachten des Bundeslandwirtschaftsmi-
nisteriums über die �Mindestanforderungen zur 
Haltung von Reptilien�10 deutlich (siehe Kasten 
rechts).  

 
In §11 Abs. 2a TSchG wird der Behörde die Mög-
lichkeit eingeräumt, soweit es zum Schutz der 
Tiere erforderlich ist, die Erlaubnis unter Befris-
tungen, Bedingungen und Auflagen zu erteilen.  
 
Gemäß der AVV soll die Behörde die Erlaubnis in 
der Regel mit Auflagen versehen, die die Ver-
antwortlichkeit des Veranstalters begründen. 
Speziell genannt wird als Auflage, dem Veranstal-
ter das Erstellen einer Börsenordnung auf-
zugeben, aus der die Teilnahmebedingungen 
hervorgehen, welche die Beachtung auch der 
tierschutzrechtlichen Anforderungen umfassen 
müssen. Der Börsenordnung kommt besondere 
Bedeutung zu, da sie das einzig wirksame Mittel 
ist, die Teilnehmer einer Börse über die behördli-
chen Auflagen für den Veranstalter und über tier-
schutzrechtliche Mindeststandards in Kenntnis zu 
setzen. Dennoch finden viele Tierbörsen statt, auf 
denen keine Börsenordnungen an die Teilnehmer 
ausgegeben bzw. für alle sichtbar und ggf. mehr-
sprachig ausgehängt werden.  
 
Weitere Details zu den Auflagen werden in §11 
Abs. 2a ausgeführt. Hier wird die Behörde er-
mächtigt, eine Beschränkung der Tiere nach 
Art, Gattung oder Zahl anzuordnen. Es obliegt 

                                                      
10 �Mindestanforderungen an die Haltung von Reptilien�, Bun-
desministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn, 10. Januar 1997. 

der erlaubniserteilenden Behörde, den Erlaubnis-
bescheid mit begründbaren Auflagen so umfas-
send zu versehen, dass sowohl die Börsenord-
nung (falls vorgeschrieben) in ihrem Umfang und 
Inhalt reglementiert wird, als auch der Veranstal-
ter, der für die Umsetzung der Auflagen verant-
wortlich ist, detailliert in die Pflicht genommen 
werden kann. Handelt der Veranstalter einer Auf-
lage der Erlaubnis zuwider, so begeht er eine 
Ordnungswidrigkeit nach §18 Abs.1 Nr.20 TSchG.  
 
Bei Börsen mit exotischen Tieren ergeben sich 
besondere Schwierigkeiten für die erlaubnisertei-
lende Behörde. Gemäß §11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
TSchG ist im Antrag auf Erteilung der Erlaub-
nis die Art der betroffenen Tiere anzugeben. 
Dies ist unter den derzeitigen Umständen nicht 
der Fall: In der Praxis ist das Spektrum angebote-
ner Arten vorab nicht bekannt. So sind im Handel 
üblicherweise mehrere hundert Reptilienarten 
sowie weit über 100 Amphibienarten erhältlich. 
Hinzu kommen mehrere hundert selten gehandel-
te Arten sowie Spezies, die erstmals für die Heim-
tierhaltung angeboten werden. Entsprechend 
werden von den Veranstaltern meist nicht alle 
Tierarten genannt, mit denen gehandelt werden 
soll, sondern nur Tiergattungen oder sogar nur -
Familien angegeben (z.B. "Wasser-", "Sumpf-
schildkröten"). Da die Ansprüche der einzelnen 
Arten solcher Gattungen bzw. Familien aber er-
heblich voneinander abweichen können, ist die 
Benennung aller Arten unbedingt erforderlich. 
Ansonsten ist es weder möglich, zu entscheiden, 
ob zum Schutz der Tiere eine Beschränkung nach 
Art bzw. Gattung notwendig ist, noch bezüglich 
der Haltung spezifische Auflagen zu machen.  
 
Doch selbst wenn alle Tierarten gemeldet würden, 
ist es für die lokale Behörde kaum möglich, Aufla-
gen für das ganzes Artenspektrum zu erlassen, 
da in der Regel umfassendes Wissen zu den An-
sprüchen der zahlreichen Arten bei der lokalen 
Behörde nicht vorhanden ist bzw. artenspezifi-
sches Vorgehen zu einem nicht zumutbaren Auf-
wand für Recherchearbeiten führen würde.  
 

§11 TSchG:  
Zucht, Halten von Tieren,  

Handel mit Tieren 

�(1) Wer... 
2c. Tierbörsen zum Zwecke des Tausches oder Ver-

kaufes von Tieren durch Dritte durchführen oder 
3. gewerbsmäßig... 

b) mit Wirbeltieren handeln will... bedarf der Er-
laubnis der zuständigen Behörde. 

 
(2) Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn 

1. mit Ausnahme der Fälle des Absatzes (1) 2c die für 
die Tätigkeit verantwortliche Person auf Grund ihrer 
Ausbildung oder ihres bisherigen beruflichen oder 
sonstigen Umgangs mit Tieren die für die Tätigkeit 
erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Fähigkei-
ten hat... 

2. die für die Tätigkeit verantwortliche Person die er-
forderliche Zuverlässigkeit hat.... 

3. die der Tätigkeit dienenden Räume und Einrichtun-
gen eine den Anforderungen des §2 entsprechende 
Ernährung, Pflege und Unterbringung der Tiere er-
möglichen ...� 

�...Reptilienbörsen werden als Forum für einen direkten 
Kontakt zwischen Amphibien- und Reptilienzüchtern und 
interessierten Terrarianern oder allgemein Interessierten 
durchgeführt. Sie sind als unmittelbarer Austausch von 
Tieren und Informationen zwischen den Züchtern und 
zwischen Züchtern und Einsteigern in die Reptilienhaltung 
gedacht. 
 
Zielsetzung dieser Reptilienbörsen ist es, den Massenim-
port von Wildtieren einzudämmen und zu selbsterhalten-
den Populationen in menschlicher Obhut beizutragen� 
 
[aus den Mindestanforderungen an die Haltung von Repti-
lien � Bedingungen für die Durchführung von Reptilienbör-
sen (BML 1997)] 
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Ob und inwieweit die lokale Behörde das Arten-
spektrum und die Tierzahl einschränkt, steht ihr 
bislang frei. Dabei wäre eine solche Beschrän-
kung von Artenspektrum und Tierzahl drin-
gend geboten, um die Tierschutzproblematik 
einzudämmen und Kontrollen zu erleichtern. 
 
Die behördlichen Auflagen haben bislang kei-
ne rechtliche Wirksamkeit gegenüber den je-
weiligen Anbietern. Diese sind lediglich ver-
pflichtet, die Börsenordnung, welche vom Veran-
stalter bekannt zu geben ist, einzuhalten. Bei Zu-
widerhandlung kann der Veranstalter gegen den 
Anbieter vorgehen und ggf. den Anbieter von der 
Börse verweisen. 
 
2.2.2. Gewerbliche Anbieter auf Börsen 
 
Auf Börsen unterliegen gewerbliche Anbieter wie 
der Zoofachhandel einer Erlaubnispflicht gemäß 
§11 Abs.1 Nr.3b TSchG. Dies wird auch in der 
AVV Nr.12.2.1.4. klargestellt. Ein Untersagen 
oder Einschränken der Teilnahme gewerblicher 
Händler durch die lokalen Behörden ist derzeit 
nicht möglich, da das TSchG selbst den nicht-
gewerblichen Charakter einer Tierbörse nicht 
nennt und die AVV als Verwaltungsvorschrift für 
den Bürger keine rechtliche Bindung besitzt. Vor-
aussetzung für die Erlaubnis ist neben den erfor-
derlichen Räumlichkeiten und Einrichtungen zur 
§2 gemäßen Haltung der Tiere und der Zuverläs-
sigkeit des Betreibers auch dessen Sachkunde.  
 
Da die §11-Erlaubnis von Tierhändlern auf be-
stimmte Räumlichkeiten bezogen ist, muss die 
Erlaubnis das Anbieten auf Börsen mit beinhalten. 
Inwieweit diese dann mit Auflagen versehen ist,  
liegt im Ermessen der zuständigen Behörde. Er-
fahrungsgemäß beinhalten ältere Handelserlaub-
nisse keine speziellen Auflagen bezüglich der 
Haltung und Pflege von Verkaufstieren. 
 
Deutsche Tierhändler unterliegen der regelmäßi-
gen Kontrolle der für den Ort ihres Gewerbes zu-
ständigen Behörde. Ausländische Händler unter-
liegen dieser Kontrolle nicht (keine §11-Erlaunbis) 
und benötigen auch keine spezielle Erlaubnis, 
Tiere auf Börsen anzubieten. 
 
Nach Nr.12.2.1.5. der AVV handelt �gewerbsmä-
ßig, wer die ... Tätigkeit selbständig, planmäßig, 
fortgesetzt und mit der Absicht der Gewinnerzie-
lung ausübt.� Hierzu gehören neben Inhabern von 
Zoofachgeschäften auch Anbieter, die keine Ge-
schäftsniederlassung haben, sondern von Börse 
zu Börse ziehen oder ihre Geschäfte ggf. über 
Anzeigen oder Internet tätigen. Die Problematik, 
dass solche Anbieter den Behörden nicht bekannt 
werden, und daher keine §11-Erlaubnis haben, 
darf nicht unterschätzt werden. Vermutlich werden 
in erheblicher Anzahl Tiere von vorgeblichen 
"Hobbyzüchtern" gehandelt, die im Sinne des 
Tierschutzgesetzes erlaubnispflichtig wären. 

Hiermit verschwimmt die Grenze zwischen Hob-
by- und kommerziellen Anbietern, was eine Diffe-
renzierung auf Börsen für die Kontrollbehörden 
nahezu unmöglich macht. 
 
2.2.3. Kontrolle von Börsen 
 
Tierbörsen unterliegen gemäß §16 Abs.1 Nr.4 der 
Kontrolle der zuständigen Behörde. Die Zustän-
digkeit liegt beim lokalen Veterinäramt bzw. Land-
ratsamt. Grundsätzlich müssen auch auf Börsen 
Tiere gemäß §2 TSchG untergebracht, ernährt 
und gepflegt werden. 
 
Neben dem Problem des Personalmangels (Bör-
sen finden häufig an Wochenenden statt; es han-
delt sich um unregelmäßige, aufwändige Termine, 
die zum üblichen Aufgabenvolumen hinzukom-
men; das Abstellen von mehr als einer Person ist 
selten möglich), kommt bei Tierbörsen mit exoti-
schen Tieren hinzu, dass das Fachwissen der 
Behörden vor Ort begrenzt ist. Bei der Vielzahl 
der angebotenen Tierarten ist es nicht möglich, 
dass eine amtliche Kontrollperson zu jeder ange-
botenen Tierart die spezifischen Bedürfnisse 
kennt und die verhaltensgerechte Unterbringung 
sowie den Gesundheitszustand beurteilen kann. 
Somit ist die Kontrolle der Einhaltung des §2 
TSchG erheblich erschwert. Die Möglichkeit, 
Sachverständige im Zuge der Amtshilfe abzuord-
nen, ist ebenfalls begrenzt. Die Kosten für das 
Hinzuziehen externer Sachverständiger als Gut-
achter können nicht auf den Veranstalter umge-
legt werden und wären folglich vom Landkreis zu 
tragen. Aus finanziellen Gründen ist dies aber 
häufig nicht erwünscht bzw. möglich. 
 
Behördliche Maßnahmen auf Börsen beinhalten 
besondere Problemstellungen. Wie schon er-
wähnt, sind die Auflagen des Erlaubnisbeschei-
des, deren Nichteinhalten mit einem Bußgeld be-
legt werden kann, nur für den Veranstalter bin-
dend. Die Behörde kann bei Verstößen gegen die 
Börsenordnung durch Anbieter nur über den Ver-
anstalter die Einhaltung einfordern. 
 
Derzeit besteht für die Behörde keine rechtliche 
Grundlage, eine präventive Allgemeinverfügung 
zu erlassen, die für alle Anbieter bindend wäre11. 
Bei Verstößen eines einzelnen Anbieters gegen 
§2 TSchG kann die Behörde gemäß §16a TSchG 
Maßnahmen anordnen. Diese sind auf Börsen 
besonders schwierig umzusetzen, bedingt durch 
die relativ kurze Dauer der Börse, des erheblich 
erschwerten Sofortvollzuges und der erschwerten 
Verfolgbarkeit bei auswärtigen Anbietern. 
 
Eine Anordnung nach §16a TSchG muss den 
Bestimmungen der Verwaltungsverfahrensgeset-

                                                      
11 Zellner, G. & Körner, A. (1999): �Gibt es rechtliche Möglich-
keiten, Tierschutz auf Tierbörsen zu gewährleisten?�, Amt-
stierärztlicher Dienst und Lebensmittelkontrolle 6 (IV) 
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ze der Länder genügen. Je nach Bundesland 
bzw. Landkreis haben die Veterinärämter zwar die 
Aufgabe der fachlichen Überwachung, nicht aber 
gleichzeitig Vollzugskompetenzen. Entspre-
chend ist ggf. die Kooperation mit Vertretern der 
Vollzugsbehörde notwendig. Damit eine Anord-
nung vom Betroffenen nicht per Widerspruch 
aufgeschoben werden kann, muss der 
Sofortvollzug angeordnet werden. Dies ist nur in 
schriftlicher Form möglich. Die Komplexität des 
Verwaltungsaktes erklärt, warum Anordnungen 
nach §16a TSchG auf Börsen nur im Einzelfall 
stattfinden.  
Straf- oder Ordnungswidrigkeitsverfahren ge-
mäß §17 und 18 Abs. 1 Nr. 1 TSchG beinhalten 
die Notwendigkeit des Nachweises der Erheblich-
keit von Schmerzen, Leiden oder Schäden. Dies 
dürfte der Behörde nur in wenigen, offensichtli-
chen Fällen gelingen, bedingt durch die relativ 
kurze Dauer der Börse und die Problematik, bei 
der Vielzahl exotischer Tierarten erhebliche Lei-
den oder Schmerzen gutachterlich festzustellen.  
 
2.2.4. Tiertransporte 
 
Die Tierschutztransportverordnung12 gilt auch für 
Börsen, mit Ausnahme nichtgewerblicher Trans-
porte von Heimtieren, die von einer natürlichen 
Person begleitet sind. Die Bestimmungen sind nur 
für kommerzielle Tiertransporte anzuwenden (§32 
& 33 TierSchTrV). Grundsätzlich müssen Tiere 
auch auf dem Transport gemäß §2 TSchG gehal-
ten werden. Die tierschutzkonforme Durchführung 
der Transporte von Wildtieren bei der An- und 
Abreise von Börsen ist unter den besonderen 
Rahmenbedingungen einer überregionalen oder 
gar internationalen Börse mit hunderten Anbietern 
und unzähligen Tierarten kaum zu kontrollieren. 
 
2.2.5. Geschützte Tierarten 
 
Die artgerechte Unterbringung und Pflege impor-
tierter geschützter Arten ist nach EU-Recht13 zu 
überprüfen. Die wissenschaftliche Behörde [Bun-
desamt für Naturschutz] muss sich vor der Ertei-
lung einer Einfuhrgenehmigung gemäß Art.4, 
Abs.1, ii c und Art.4 Abs.2b vergewissern, �dass 
die für ein lebendes Exemplar vorgesehene Un-
terbringung am Bestimmungsort für dessen Erhal-
tung und Pflege angemessen ausgestattet ist.� 
Das Anbieten importierter geschützter Tiere auf 
Börsen � z.B. Chamäleons, Taggeckos, Papagei-
en, Landschildkröten, Waranen � steht im krassen 
Widerspruch zu dieser Bestimmung. 

                                                      
12 Neufassung der Tierschutztransportverordnung vom 11. 
Juni 1999, Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten. 
13 EU-VO 338/97 (1997) des Rates über den Schutz von Ex-
emplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwa-
chung des Handels 

2.3. Übersicht der für Wildtierbörsen 
speziellen rechtlichen Probleme 
 
�� Zuständigkeit der lokalen Behörden: Jede 

lokale Behörde muss eigene Regelungen 
erarbeiten. Hierbei bestehen erhebliche 
Probleme bei der Sachkunde zu exotischen 
Wildtieren. Inwieweit die Erlaubnis für den 
Veranstalter mit Auflagen oder Bedingungen 
verknüpft wird, hängt mit den bislang gemach-
ten Erfahrungen der lokalen Behörde mit sol-
chen Börsen zusammen. Entsprechend sind 
die Auflagen uneinheitlich, was dem Grund-
satz der Gleichbehandlung zuwider läuft. 

�� Das enorme Artenspektrum auf Börsen 
führt zu erheblichen Problemen für die Er-
laubnisbehörde, angemessene Auflagen zu 
erteilen und Bedingungen an die Räumlichkei-
ten festzulegen, um die tierschutzkonforme, 
artgemäße Unterbringung und Pflege der Tie-
re zu gewährleisten. 

�� Behördliche Auflagen haben bislang keine 
Wirksamkeit für die einzelnen Anbieter. 

�� Viele §11-Erlaubnisse für Händler sind �Ge-
neralerlaubnisse�, d.h. nicht mit speziellen 
Auflagen oder Bedingungen für Börsenver-
käufe verbunden. Zudem ist die lokale Behör-
de des Wohnsitzes für die Erteilung zustän-
dig, der ggf. die Erfahrung zu Tierbörsen fehlt. 

�� Börsenveranstalter brauchen bislang keine 
Sachkunde nachzuweisen. Sie sind aber für 
die Einhaltung des Tierschutzes auf der Börse 
verantwortlich. Selbst wenn die Behörde die 
Bereitstellung von Ordnerpersonal zur Aufla-
ge macht, kann die Sachkunde der Ordner 
nicht überprüft werden. 

�� Kommerzielle Händler sind nach dem Willen 
des Gesetzgebers für Börsen nicht vorgese-
hen, aber ein Ausschluss durch die lokalen 
Behörden ist bisher nicht möglich. 

�� Bei Börsen mit breitgefächertem exotischem 
Artenspektrum ist die Bereitstellung sachkun-
diger amtlicher Kontrolleure in ausreichender 
Anzahl über die gesamte Dauer der Börsen 
nicht immer gewährleistet. 

�� Maßnahmen bei Verstößen sind wegen der 
speziellen Börsensituation erschwert, das 
Verfolgen von Ordnungswidrigkeiten bei aus-
wärtigen oder gar ausländischen Anbietern ist 
kaum möglich. 

 
Eine bundesweit einheitliche Regelung der 
Vorgehensweise ist somit unbedingt notwen-
dig. Hierzu ist eine Ergänzung des Tierschutz-
gesetzes inklusive einer Verordnung speziell 
für Tierbörsen dringend notwendig (s.a. Ab-
schnitt 4, Fazit). 
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3. Tierschutzproblematik 
 
Mitarbeiter von Pro Wildlife haben in den vergan-
genen Jahren in Deutschland regelmäßig Wild-
tierbörsen kontrolliert und dokumentiert (Details 
zu den Börsen EXOTIC ANIMAL, TERRARISTI-
KA, TERRARISTIK TOTAL und regionalen Bör-
sen s. Abschnitt 5). Solche Börsen bieten eine 
enorme und zunehmende Vielfalt exotischer Tier-
arten an, von Raubtieren, Gürteltieren (Foto 5), 
Affen, Fledermäusen und Beuteltieren (Foto 4) bis 
hin zu Krokodilen (Foto 31), Riesen- und Gift-
schlangen. Im Folgenden werden die wesentli-
chen Missstände dargestellt. Hierbei handelt es 
sich um keine Einzelfälle, sondern um immer wie-
derkehrende tierschutzrelevante Mängel. 
 
 
3.1. Tierschutzwidrige Verkaufsbedingungen 
 
Wildtiere haben eine geringe Adaptionsfähigkeit 
an ungewohnte Bedingungen. Börsen stellen für 
die angebotenen Tiere eine besonders schwer-
wiegende Belastung dar: Beengte und ungeeigne-
te Behältnisse, Transportstress, eine ungewohnte 
Umgebung, die große Besuchermenge, der direk-
te Kontakt zu Besuchern und anderen Tieren (ggf. 
sogar zu Fressfeinden), Erschütterungen, unge-
wohnte Geruchs- und Lärmkulisse sind Faktoren, 
die das Risiko von Schmerzen, Leiden oder 
Schäden für die angebotenen Tiere deutlich erhö-
hen. Die Unterbringung und Pflege der Tiere so-
wie der Umgang mit ihnen sind auf Börsen häufig 
unzureichend. 

Die Mehrzahl der Verkaufsbehältnisse auf Tier-
börsen ist in punkto Größe und Ausstattung völlig 
ungenügend: So wird z.B. ein Großteil der Repti-
lien in kleinen Plastikschälchen (�Frischkäse-
schachteln�, Fotos 3, 6, 11, 17, 38, 39, 42, 48) 
angeboten, die keine Frischluftzufuhr und keiner-
lei Strukturierung ermöglichen und teils rundum 
einsehbar sind. Die gerade für wechselwarme 
Reptilien notwendigen Wärmequellen fehlen 

meistens. So werden z.B. Wundergeckos, die 
nach der Händlerangabe tagsüber Temperaturen 
von 40°C benötigen, in Plastikschalen ohne jegli-
che Wärmequelle angeboten (Foto 6). 

Ein artgerechtes Mikroklima (v.a. auch in Bezug 
auf Feuchtigkeit) ist in solchen Plastikschälchen 
i.d.R. nicht zu erzeugen. Die mangelhafte Stabili-
tät vieler solcher Behältnisse schützt die Tiere 
weder vor Temperaturdifferenzen noch Stößen 
und Erschütterungen. 
 
Zudem sind viele Behältnisse so klein, dass die 
Tiere keine Möglichkeit haben, sich artgerecht zu 
bewegen (Fotos 7, 17). Zum Beispiel werden 
Chamäleons in solchen �Frischkäseschachteln� 
angeboten, in denen zwar ein Kletterzweig vor-
handen ist, der aber aufgrund der niedrigen Höhe 
des Behältnisses nicht genutzt werden kann. An-
dere Tiere sind regelrecht eingepfercht, so dass 
nicht einmal ein Drehen im Behältnis möglich ist. 
So wurden z.B. auf der EXOTIC ANIMAL Weiß-
bauch- und Langohrigel in kleinen Kompartimen-
ten angeboten, in die sie gerade hineinpassten. 
 

Foto 5: Gürteltier (Wildfang), 
 EXOTIC ANIMAL 

Foto 7: Eingepferchte Sumpfschildkröte,  
TERRARISTIKA 

Foto 6: Wundergecko ohne Wärmequelle,  
TERRARISTIKA 



 Pro Wildlife (2002): "Tierschutzrelevanz von Wildtierbörsen in Deutschland" 

 
10 

Vielfach sind die Behältnisse übereinanderge-
stapelt, was die Licht- und Luftzufuhr unterbindet. 
Zusätzlich ist ein Einsehen und damit eine Kon-
trolle der Behältnisse nicht möglich (Fotos 10, 11, 
31, 42). Außerdem werden die Stapel von Kaufin-
teressenten umgeschichtet und durchgeschüttelt, 
um den Inhalt zu betrachten (s.a. Abschnitt 5.4.). 
 

Generell fehlen häufig eine adäquate Käfigaus-
stattung und Bewegungsmöglichkeiten, z.B. 
für kletteraktive Tiere wie Nasenbären, Fuchsku-
sus, Geckos, Warane und Chamäleons (s.a. Fo-
tos 1, 3, 4, 6, 24). Grabeaktiven Tieren wie z.B. 
Gürteltieren (Foto 5), Waranen, Sandboas (Foto 
38) oder Dornschwanzagamen steht kein oder 
nicht ausreichend tiefer Bodengrund zur Verfü-
gung. Andere Tiere, wie z.B. Wasserschildkröten, 

sind in Aquarien ohne Landanteil untergebracht, 
was den Tieren eine stete Schwimmbewegung 
abverlangt und eine Rast unmöglich macht (Foto 
8). Häufig ist der Bodengrund, der z.B. auch die 
Ausscheidungen des Tieres aufnehmen sollte, 
unzureichend bzw. fehlt völlig (Fotos 31, 38, 43). 
 
Die Behältnisse sind häufig von mehreren Seiten 
einsehbar, und die Besucher haben teils von 
mehreren Seiten direkten Zugriff auf die Behält-
nisse (Fotos 1, 5, 13, 18, 29, 30). Rückzugsmög-
lichkeiten fehlen oder werden unzureichend an-
geboten (Fotos 4, 5, 6, 7, 9, 24, 29, 38, 47). Hier-
aus ergeben sich erhebliche Probleme (s.a. 3.3.). 
 
Nicht alle Tiere finden auf den Verkaufstischen 
Platz, sondern werden oft dicht gedrängt in z.T. 
geschlossenen Kisten auf dem Boden vorrätig 
gehalten (Fotos 4, 10, 14). Damit ist eine adäqua-
te Versorgung mit Wärme, Luft und Licht nicht 
gegeben. Zudem ist eine Kontrolle des Zustandes 
der Tiere und der angebotenen Arten kaum mög-
lich. Wiederholt beobachteten Mitarbeiter von Pro 
Wildlife auch, dass Dutzende Tiere zusammen in 
regelrechten �Wühlkisten� angeboten wurden (Fo-
to 18). Das Abstellen von Tieren auf dem Boden 
ist aus Tierschutzsicht problematisch, da i.d.R. 
weder ein Schutz vor Erschütterungen und Stö-
ßen noch eine adäquate Versorgung mit Wärme 
und Licht gewährleistet ist. Zudem können Bewe-
gungen von oben durch die am Boden befindli-
chen Tiere als ständige Gefahr wahrgenommen 
werden (z.B. als Fressfeinde), was ein anhalten-
des Schreckverhalten bzw. Fluchtreaktionen der 
Tiere verursachen kann. 
 
Aspekte des artspezifischen Soziallebens fin-
den auf Tierbörsen häufig keine Beachtung. Im-
mer wieder werden in sozialen Gruppen lebende 
Tiere in die Einzelhaltung verkauft. So werden 
z.B. Affen, obwohl im Familienverband lebend 
und mit stark ausgeprägtem Sozialverhalten, als 
Einzeltiere angeboten. Eine spätere Vergesell-
schaftung ist hierdurch extrem erschwert. Auch 
Präriehunde, Nasenbären oder Kurzkopf-
Gleitbeutler leben in großen Familienverbänden, 
was in Privathaltung nur in den seltensten Fällen 

Foto 10: Metallkiste mit diversen Reptilien auf dem
Boden, TERRARISTIKA

Foto 9: Opossum mit unzureichender
Rückzugsmöglichkeit, EXOTIC ANIMAL

Foto 11: Gestapelte Behältnisse mit Reptilien, 
TERRARISTIKA

Foto 8: Wasserschildkröten ohne Rastmöglichkeit, 
Reptilienbörse Augsburg 
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geboten wird. In anderen Fällen werden solitär 
lebende Arten (wie z.B. Chamäleons) in Sichtkon-
takt zu Artgenossen angeboten und sind somit 
einer dauerhaften Stresssituation ausgesetzt. 
 
Auf Börsen werden Tiere regelmäßig von Besu-
chern angefasst oder von Verkäufern aus den 
Behältnissen entnommen und herumgereicht, 
auch wenn kein konkretes Kaufinteresse vorliegt 
(Fotos 2, 13, 18, 30, 40, 45 und Titelfoto). So 
wurde z.B. auf der EXOTIC ANIMAL mehrfach 
beobachtet, wie selbst dämmerungs- und nacht-
aktive Tiere wie schlafende Igel für eine Ge-
schlechtsbestimmung herausgenommen und ent-
rollt wurden, da der Anbieter das Geschlecht der 
Tiere nicht kannte bzw. nicht notiert hatte. Ein 
Gürteltier wurde zudem über längere Zeit heraus-
genommen und herumgezeigt, um die Besucher 
für dieses exotische Tier zu interessieren. Noch 
stärker ist dies bei Reptilienbörsen zu beobach-
ten, wo Behältnisse gedreht, geschüttelt und be-
klopft werden, um z.B. die Vitalität eines Tieres zu 
prüfen (Foto 12), bzw. Tiere herumgereicht wer-
den. Zudem werden auf Reptilienbörsen häufig 
Geschlechtsbestimmungen per Sonde (Foto 36) 
oder gar künstliche Häutungen (Foto 37) durchge-
führt, was für die Tiere einen erheblichen Stress 
darstellt. 
 
Die Versorgung mit Futter und Wasser ist viel-
fach nicht gegeben oder nur mangelhaft. Gerade 
Reptilien und Kleintiere sind für eine Dehydrie-
rung sehr anfällig, entsprechende Schäden sind 

regelmäßig auf Tierbörsen zu beobachten. So 
wurden z.B. Eintagsküken auf Reptilienbörsen 
angeboten, die keinerlei Futter und Wasser hatten 
(Foto 15). Einige der Küken nahmen die eigenen 
Exkremente auf, um sich mit Flüssigkeit zu ver-
sorgen. 
 
Der Umgang mit sog. �Futtertieren� (z.B. Mäuse 
oder Ratten) ist generell von großer Nachlässig-
keit gekennzeichnet: Sie sind meist in großer Zahl 
in Behältnisse gepackt. Dies kann zur Folge ha-
ben, dass nicht alle Tiere Zugang zu den 
Wasserflaschen und Futterstellen haben. Pro 
Wildlife Mitarbeiter schalteten z.B. auf der 
TERRARISTIKA bereits Amtsveterinäre ein, weil 
Futtertiere verdurstet sind. Auf der TERRARISTIK 
TOTAL wurde beobachtet, dass ein Händler auf 
dem Boden stehende Holzkisten mit 
�Futtermäusen� als Trittleiter benutzte (Foto 14). 
Die Holzkiste splitterte und drohte unter dem 
Gewicht des Anbieters hörbar einzubrechen. 
Auch werden auf Reptilienbörsen Babymäuse 
angeboten, die noch auf die Versorgung durch die 
Muttertiere angewiesen wären (Foto 16). 

Foto 13: Herumreichen eines Gelbpunkt-Tejus,
Reptilienbörse Augsburg

Foto 16: Babymäuse,  
TERRARISTIKA 

Foto 15: Eintagsküken ohne Futter und Wasser, 
TERRARISTIKA 

Foto 14: Kisten mit Mäusen als �Trittleiter�, 
TERRARISTIK TOTAL

Foto 12: Betrachten eines Chamäleons im
Verkaufsbehältnis, TERRARISTIKA
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3.2. Sachkunde  
 
Nach §2 TSchG muss der Halter bzw. Betreuer 
eines Tieres über die erforderlichen Kenntnisse 
und Fähigkeiten verfügen, um eine angemessene 
Unterbringung und Pflege des Tieres zu gewähr-
leisten. Anbieter auf Tierbörsen sowie Käufer er-
füllen diese Voraussetzung sehr häufig nicht.  

 
Die mangelhafte Kenntnis vieler Halter exoti-
scher Tiere ist ein zentrales Problem. So sind 
nach Schätzungen von Tierärzten 80-90% der 
Erkrankungen bei Reptilien auf Haltungsfehler 
zurückzuführen14. Einer veterinärmedizinischen 
Untersuchung zufolge werden z.B. 72% aller 
Schildkröten, 40% aller Echsen und 56% aller 
Schlangen in zu kleinen Terrarien gehalten15. Als 
Folge zu kleiner oder unzureichend strukturierter 
Terrarien zeigten 42% der untersuchten Schild-
kröten, 19% der Echsen und 22.5% der Schlan-
gen Verhaltensanomalien. Zwar gibt es seit 1997 
Mindestanforderungen für die Haltung von Repti-
lien, allerdings sind diese nicht rechtsverbindlich. 
Insofern sind die Konsequenzen in der Praxis 

                                                      
14 Für Haltungsprobleme bei Reptilien siehe Pro Wildlife 
(2001): �Morbidity and Mortality in Private Husbandry of Rep-
tiles�, a report to the RSPCA, Horsham, England. 
15 Kirmair, R. (1994): �Untersuchungen zur Terrarienhaltung 
von Reptilien unter besonderer Berücksichtigung des Arten-
schutzes�, Inaugural-Dissertation, Ludwig-Maximilians-
Universität München 

gering. Für die Haltung exotischer Säugetiere in 
Privathand liegen keine entsprechenden Untersu-
chungen vor. Jedoch ist auch hier von einer brei-
ten mangelhaften Sachkenntnis auszugehen.  
 
76.5% der Halter von Reptilien informieren sich 
über den Austausch mit anderen Haltern bzw. mit 
dem Verkäufer ihrer Tiere16. Eine fachkundige 
Beratung auf Börsen unterbleibt allerdings häu-
fig, teils aus Zeitmangel aufgrund des großen 
Besucherandrangs, teils mangels Sachkenntnis 
des Anbieters. So konnten auf Nachfrage von Pro 
Wildlife Mitarbeitern zahlreiche Händler nicht ein-
mal Angaben zu Adultgröße, Herkunft oder Kli-
maansprüchen der von ihnen angebotenen Tiere 
machen � Informationen, die für eine artgerechte 
Haltung unerlässlich sind.  
 
Die erforderliche und in vielen Börsenordnungen 
vorgeschriebene Deklaration (z.B. Adultgröße, 
wissenschaftliche und deutsche Bezeichnung, 
Schutzstatus, Herkunft, klimatische Bedürfnisse, 
Nahrungsansprüche) fehlt bei einem Großteil der 
auf Börsen angebotenen Tiere, so dass Kaufinte-
ressenten essentielle Informationen zu Bedürfnis-
sen und ggf. Schutzstatus nicht erhalten. 
Auf der EXOTIC ANIMAL wurden zahlreiche exo-

tische Tierarten verkauft, die auf dem Heimtier-
markt noch nicht etabliert sind und für die ent-
sprechend wenig Haltungserfahrungen vorliegen, 
die allerdings hohe Attraktivität ("Kuschelfaktor") 
haben. Hierzu gehören z.B. Agoutis (Foto 20), 
Präriehunde, Wickelbären (Foto 19) oder Nasen-
bären (Foto 1). Auch auf Reptilienbörsen werden 
immer wieder Arten angeboten, die erstmals oder 
erst seit kurzer Zeit auf dem hiesigen Markt 
erhältlich sind (z.B. diverse Dornschwanzagamen, 
Schildkröten- und Chamäleon-Arten) bzw. erst 
wenige Male überhaupt importiert wurden. So 
wurden auf Börsen sogar Waran-Arten angebo-
ten, die wissenschaftlich noch nicht beschrieben 

                                                      
16 Kirmair, R. (1994): �Untersuchungen zur Terrarienhaltung 
von Reptilien unter besonderer Berücksichtigung des Arten-
schutzes�, Inaugural-Dissertation, Ludwig-Maximilians-
Universität München 

Foto 18: Wühlkiste mit Landschildkröten,  
TERRARISTIKA 

Foto 19: Nachtaktive Wickelbären,  
EXOTIC ANIMAL 

Foto 17: Eingepferchte Weichschildkröte, 
TERRARISTIKA
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waren und erstmals im Heimtierhandel entdeckt 
wurden.  
Die Möglichkeit eines Spontankaufs , zudem bei 
einer mangelhaften bis völlig unzureichenden 
Beratung durch den Anbieter, verharmlost die 

enormen Probleme, die bei der Haltung solcher 
Wildtiere auftreten. Durch das Anbieten von Tie-
ren wie Nasenbären, Agoutis oder Fuchskusus in 
Plastikbehältnissen, die in der Haltung von Kanin-
chen und Meerschweinchen verwendet werden 
(Fotos 1, 4, 9, 20, 23, 27, 28, 29), wird der Ein-
druck vermittelt, ihre Haltung sei ähnlich unkom-
pliziert wie die von domestizierten Nagetieren. 
 
Das Verharmlosen der Haltungsansprüche  
schwierig zu haltender Arten ist ein zentrales 
Problem auf Wildtierbörsen. So sind Verkaufsge-
spräche für die hochsensiblen Chamäleons teil-
weise auf lapidare Sätze wie „die kriegt man nicht 
tot“ oder „die halten schon was aus“ beschränkt. 
Die Haltung von Königspythons oder Grünen Le-
guanen, die auf Börsen ebenfalls in großen 
Stückzahlen angeboten werden, wird häufig als 
unkompliziert dargestellt, obwohl z.B. die Verlust-
raten in Gefangenschaft beim Königspython au-
ßerordentlich hoch sind und bei importierten Tie-
ren bis zu 90% im ersten Jahr betragen können17. 
Anbieter Grüner Leguane betonen häufig, dass 
die Tiere wie Hunde oder Katzen frei in der Woh-
nung gehalten und in das Familienleben integriert 
werden könnten. Aufgrund der klimatischen An-
sprüche dieser Echsen und ihrer Wehrhaftigkeit 
sind solche Darstellungen fahrlässig. 
 
Selbst wenn der potentielle Käufer exotischer 
Wildtiere erwähnt, dass er bislang keine Hal-
tungserfahrungen mit einer bestimmten Art oder 
Tiergruppe hat, versuchen Anbieter immer wieder, 
zum Kauf zu ermutigen. Inkompetente und fahr-
lässige Haltungstipps waren z.B. auch bei Ge-
sprächen zwischen Haltern und Interessenten von 
Säugetieren wie Skunks oder Quastenstachlern 
zu beobachten. Durch Äußerungen, der Geruch 

                                                      
17 Moritz, J. (1995): „Untersuchungen zur Transportmortalität 
von per Luftfracht importierten Reptilien und Amphibien“, TVT-
Nachrichten 1, S. 3-8. 

von Skunks sei kein Problem, da man die Stink-
drüsen habe entfernen lassen, deuten Halter und 
Anbieter sogar einen Verstoß gegen das TSchG 
an (§5 Amputationsverbot, s.a. Abschnitt 3.4.).  
 
Der Veranstalter der EXOTIC ANIMAL setzt bei 
der Werbung für diese im Aufbau befindliche Bör-
se gezielt auf die Attraktivität bestimmter Arten 
wie z.B. Affen  (das Logo der Börse ist ein Katta, 
ein madagassischer Halbaffe), Beuteltiere und 
Raubtiere. Darüber hinaus haben auf der EXOTIC 
ANIMAL einige Besucher ihre eigenen exotischen 
Tiere mitgebracht. Hierdurch warben sie nicht nur 
indirekt für die Haltung dieser Arten, sondern de-
monstrierten zugleich die nichtartgerechte Privat-
haltung. Pro Wildlife beobachtete z.B. eine Frau 
mit einem Kapuzineraffen, der mit Windeln und 
Rüschenkleid ausgestattet und an der Leine ge-
führt war (Foto 21). Auch ein junger Klammeraffe 
wurde von einer Besucherin mitgebracht (Foto 
22), die mit dem Tier große Aufmerksamkeit bei 
den Börsenbesuchern erzielte. Neben der Tatsa-
che, dass beide Affen hochgradig verängstigt auf 
die fremde Umgebung auf der Börse reagierten, 
wird durch solche Aktivitäten die Nachfrage nach 
Primaten als Heimtiere weiter verstärkt. 

Foto 21: Kapuzineraffe, EXOTIC ANIMAL 

Foto 22: Junger Klammeraffe, 
EXOTIC ANIMAL

Foto 20: scheues Agouti (Wildfang), EXOTIC ANI-


